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RS OGH 1998/11/26 6Ob287/98v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1998

Norm

HGB §202 Abs2

UmgrStG idF GesRÄG 1993 §13

Rechtssatz

§ 13 Abs 1 UmgrStG verweist im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Rückbeziehung der Einbringung auf den

Einbringungsstichtag auf die Frist des § 202 Abs 2 HGB. Wird diese Frist überschritten, erfolgt wegen des gleichzeitigen

Verstoßes gegen § 202 Abs 2 HGB keine Eintragung der Einbringung in das Firmenbuch mit Wirkung des gewählten

Einbringungsstichtages.
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